
Pflichtinformationen nach § 1 der Verordnung über Informationspflichten bei Versicherungsverträgen (VVG-InfoV)
Skipper-Haftpflicht-Versicherung 

Aufgrund der Verordnung über Informationspflichten bei 
Versicherungsverträgen (VVG-InfoV), ist der Versicherer ver-
pflichtet, Ihnen die nachstehenden Informationen in der vorgege-
benen Reihenfolge zu übermitteln.

1. Identität des Versicherers
ALTE LEIPZIGER Versicherung AG
Alte Leipziger Platz 1 • 61440 Oberursel
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Hermann Gühring
Vorstand: Dr. Ingo Telschow, Sven Waldschmidt
Sitz Oberursel (Taunus) • Rechtsform Aktiengesellschaft
Amtsgericht Bad Homburg v. d. H. HRB 1585 • St.-Nr. 045 223 0042 1
  
2. Ladungsfähige Anschrift des Versicherers
ALTE LEIPZIGER Versicherung AG
vertreten durch den Vorstand
Herrn Dr. Ingo Telschow u. Herrn Sven Waldschmidt
Alte Leipziger Platz 1 • 61440 Oberursel

3. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers und zuständiges 
Aufsichtsamt
Die Hauptgeschäftstätigkeit besteht im Betrieb von Haftpflicht-,
Unfall-, Kraftfahrt- und Sachversicherungen.
Zuständiges Aufsichtsamt:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Bereich Versicherungen • Graurheindorfer Straße 108 • 53117 Bonn

4. Angaben für das Bestehen eines Garantiefonds u.ä.
Bei Versicherungen, deren Hauptgeschäftstätigkeit im Betrieb der 
Haftpflicht, Unfall-, Kraftfahrt- und Sachversicherungen besteht, 
entfällt das Bedürfnis für einen Garantiefonds u.ä.

5. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung
Im Rahmen des Vertrages gelten die Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB 88 Fassung 2008) und 
die Besonderen Bedingungen für die Skipper-Haftpflichtversicherung 
(SH 2008) sowie die weiteren Bestimmungen, die sich im Bezug auf den 
Vertrag aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG), dem Bürgerlichen
Gesetzbuch (BGB), der Zivilprozessordnung (ZPO) ergeben.
Einzelheiten zum Versicherungsschutz im Rahmen des Versicherungs-
vertrages bitten wir aus den in der Broschüre abgedruckten Bedingungen
zu entnehmen.

6. Gesamtpreis der Versicherung 
Die Prämie für die angebotene Versicherung ergibt sich aus der 
in der Broschüre enthaltenen Prämientabelle. Alle dort ausge-
wiesenen Prämien verstehen sich inklusive der gesetzlichen 
Versicherungssteuer.

7. Zusätzlich anfallende Kosten sowie weitere Steuern, Gebühren 
oder Kosten
Im Rahmen eines ordnungsgemäßen Vertragsverlaufs fallen keine wei-
teren Kosten an. Wir weisen darauf hin, dass bei Folgeprämienverzug 
zusätzliche Kosten, wie z.B. Mahngebühren entstehen können.

8. Zahlung und Erfüllung
Die unter Punkt 6 aufgeführten Prämien sind im Voraus für den 
genannten Zeitraum fällig.
Die Prämienschuld ist erfüllt, wenn die Überweisung von Ihrem 
Konto angewiesen wurde und dieses eine ausreichende Deckung zur 
Durchführung der Überweisung aufweist. Sollte die Überweisung 
mittels Bareinzahlung erfolgen, gilt die Prämienschuld mit der 
Einzahlung der fälligen Prämie beim entsprechenden Geldinstitut 
als erfüllt.

9. Gültigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen
An die Ihnen erteilten Informationen halten wir uns bis auf Widerruf 
gebunden.

10. Hinweise auf mögliche Schwankungen der verwendeten 
Finanzinstrumente
Beim Betrieb der Skipper-Haftpflicht-Versicherung werden keine 
Finanzierungsinstrumente verwendet.

11. Angaben über das Zustandekommen des Vertrages
Der Versicherungsvertrag wird durch Überweisung der Versicherungs-
prämie abgeschlossen.

12. Widerrufsrecht
Bitte beachten Sie hierzu die allgemeinen Hinweise -Widerrufsrecht- 
auf Seite 44.

13. Vertragslaufzeit
Die Vertragslaufzeit ergibt sich aus dem in der Broschüre enthaltenen 
Formular / Überweisungsträger.
Der Vertrag beginnt mit dem im Überweisungsträger genannten 
Termin (frühestens mit Zahlungseingang Ihrer Prämie auf unserem 

Konto) und gilt ein Jahr. Sofern Sie ein J in den Überweisungsträger 
gesetzt haben, verlängert sich der Vertrag automatisch um ein 
weiteres Jahr (automatische Prolongation), Sie erhalten dann eine 
Folgeprämienrechnung. Ansonsten endet der Vertrag automatisch. 
Bitte beachten Sie, dass Versicherungsschutz je nach gewählter 
Deckungsform entweder für 6 Wochen oder 1 Jahr (Jahresdeckung 
alle Typen) besteht.

14. Beendigung eines Vertrags
Verträge können unter bestimmten Voraussetzungen, ggf. auch vor 
Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit, von Ihnen gekündigt wer-
den. Die entsprechenden Voraussetzungen hierfür führen wir nach-
stehend auf.
Der Vertrag endet, gemäß den Regelungen der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB).

Kündigung zum Ablauf
Sofern Sie keine automatische Verlängerung wünschen, endet der 
Vertrag automatisch - ohne dass es einer Kündigung bedarf - ein Jahr 
nach dem im Überweisungsträger angegebenen Versicherungsbeginn. 
Sofern ausdrücklich von Ihnen beantragt, verlängert sich der 
Versicherungsvertrag von Jahr zu Jahr (Verlängerungsklausel) -ein 
J im Überweisungsträger-.
Diese Verträge können zum vereinbarten Vertragsablauf gekündigt 
werden. Die Kündigung ist spätestens schriftlich drei Monate vor dem 
vereinbarten Ablauftermin an die Hamburger Yacht-Versicherung 
zu senden. 

Kündigung nach Schaden
Nach einem ersatzpflichtigen Schadenfall haben Sie die Möglichkeit, 
den vom Schaden betroffenen Vertrag innerhalb eines Monats nach 
dem Abschluss der Verhandlungen über die Entschädigung zu kündi-
gen. Die Kündigung kann nicht zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen 
als zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode.

Kündigung Risikofortfall/Prämienerhöhung
Eine Kündigungsmöglichkeit nach Risikowegfall ist nicht möglich, 
nur zum regulären Ablauf des Vertrages. Unsere Bedingungen 
sehen keine Prämienanpassungsklausel vor, insofern entfällt die 
Möglichkeit der Kündigung aufgrund Prämienerhöhung.

16. Rechtsgrundlagen bei Vertragsanbahnung
Die Vertragsanbahnung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland.

17. Anwendbares Recht und zuständiges Gericht
Für Vertragsverhältnisse gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. Der Gerichtsstand im Rahmen der Verträge ergibt sich 
aus den §§ 13, 17, 21 und 29 Zivilprozessordnung (ZPO).

18. Sprache
Die Sprache für die Vertragsbedingungen, sämtliche Vertragsinfor-
mationen sowie die Kommunikation während der Vertragslaufzeit 
ist deutsch.

19. Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren
Das Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann 
e.V.. Damit ist für Sie als besonderer Service die Möglichkeit eröffnet, 
den unabhängigen, neutralen Ombudsmann in Anspruch zu nehmen, 
wenn Sie mit einer Entscheidung einmal nicht einverstanden sein soll-
ten. Sie müssten die Beschwerde innerhalb von 8 Wochen einreichen. 
Das Verfahren ist für Sie kostenfrei.
Versicherungsombudsmann e.V. • Postfach 080632 • 10006 Berlin
Tel.: 01804/22 44 24 • Fax: 01804/22 44 25
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Möglichkeit den 
Rechtsweg zu beschreiten hiervon unberührt bleibt.
 
20. Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde
Sollten Sie einmal Grund zur Beschwerde haben, wenden Sie sich 
bitte an die ALTE LEIPZIGER Versicherung AG, Alte Leipziger-
Platz 1, 61440 Oberursel. Darüber hinaus können Sie sich mit Ihrer 
Beschwerde auch an die zuständige Aufsichtbehörde wenden. Die 
Anschrift führen wir nachstehend auf.
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Bereich Versicherungen • Graurheindorfer Straße 108 • 53117 Bonn

21. Besondere Vereinbarungen
Nebenabreden sind nur dann verbindlich, wenn sie der Versicherer 
durch Aufnahme in den Versicherungsschein oder Nachtrag bestätigt.
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